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Ortenaukreis

Begründung

zur vereinfachten .~nderung des Bebauungsplanes “Helgenberg“ im Bereich
des GrundstUcks Flst.Nr. 2774

Nach dem genehmigten und rechtsverbindlichen Bebauungsplan “Helgenberg1‘
sind nur Einzelhäuser und keine Doppelhäuser zulässig.

Auf Z~nfrage und nach Vorlage eines entsprechenden Modells hatte sich
der Geireinderat für die Zulassung eines Doppelhauses auf dem Grund
sttk~k Flst.Nr. 2774 ausgesprochen, da es sich hier um ein relativ großes
Baugrundstück der hinteren Peihe des Baugebietes handelt und bereits in
der umgebenden Bebauung schcn ziemlich große und massive Häuser stehen,
die eine Doppelhausbebauung an dieser Stelle auch aus städtebaulicher
Sicht vertretbar erscheinen lassen.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzunc~pn für
eine Bebauung des Grundstik~ks Fist .Nr. 2774 mit einem Doppelhaus wird
der Bebauungsplan ~‘Helgenberg“ - Zeichnerischer Teil - durch ein I~ck
blatt geändert.

Diese Begr~.indung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt ‚ohne Bestand
teil derselben zu sein.

j~Iaslach i .K ~‚ d~ 21. Nov. 1 989
Stadt Ha7lJach i.K.

/ (I~
4&ikler

Bürgermeister



Zugehörig zur Satzung vom

3O~ J~n~ igga
Offenburg, den 2 6. FEB. ~99O
L~ dratsarnt Ortenaukreis

~ / ~-


